
Änderungsantrag Nr.
TE109 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, Absatz 1 §3 des Abschnitts A nach dem zweiten Satz 
auf folgenden Text zu ändern: 

Nach der Gründung niederer Gliederungen 

1. wird die Mitgliedschaft bei der niedrigsten Parteigliederung 
erworben, die den nach Abs. 3 Satz 2 bestimmten Wohnort umfasst, 
oder 

2. kann der Pirat bei der Aufnahme die Gliederung frei wählen, 
sofern die betroffene Gliederung und die übergeordnete Gliederung - 
sofern vorhanden - dem zustimmen

Begründung

Jeder Pirat sollte die Möglichkeit haben, schon bei der Aufnahme die 
Gliederung frei zu wählen. Je nach dem kann es sein das sein 
Lebensmittelpunkt in einer anderen Gliederung liegt, als die seines 
Wohnortes. Die Zustimmung muß wie bei einem Wechsel der Gliederung 
erfolgen. 

Achtung Kollisionen

Antragsfabrik/Erwerb der Mitgliedschaft bei der niedrigsten 
Gliederung 
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